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Amtsblatt 
der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 
 

                                      

53. Jahrgang Ausgegeben am 17.11.2022 Nr. 11  
   

 

Inhalt:  
1. 5. Änderungssatzung vom 14.11.2022 zur Abfallsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 

vom 03.11.1998, zuletzt geändert durch die 4. Änderungssatzung vom 09.10.2017 
 
Aufgrund der  

 §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April 
(Nummer 13 und 14 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft). 
 

  des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212ff.), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27.03.2017 (GV NRW 2017, S. 567), in der jeweils 
geltenden Fassung; umbenannt in § 22 durch Gesetz vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 
136), in Kraft getreten am 19. Februar 2022.  
 

 des § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I 2017, S. 896 ff.), in der 
jeweils geltenden Fassung; die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 
28. April 2022 (BGBl. I S. 700) geändert worden ist 

 

 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 
ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 27.03.2017 (BGBl. I 2017, S. 567) und Art. 
6 des Gesetzes vom 13.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 872), wurde 2022 (ElektroG3) novelliert, in 
der jeweils geltenden Fassung;  

 

 des Batteriegesetzes (BattG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2017, S. 2071), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I, S. 2280), in der jeweils geltenden Fassung;  

 

 des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (OWiG- BGBl. I 1997, S. 
602), zuletzt geändert durch Art. 31 des Gesetzes vom 05.10.2021 (BGBl. I S. 4607), in der 
jeweils geltenden Fassung;  

 
hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock in seiner Sitzung vom 25.10.2022 folgende 5. 
Änderungssatzung zur Abfallsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beschlossen:  

 
 

Artikel 1 
 
Folgende Paragraphen werden wie folgt geändert: 
 
 - § 1 IV erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 - 2 
Dritter bedienen (§ 22 KrWG).“ 

 
- § 2 II Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den Benutzern der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen: 
 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20387&vd_back=N490&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20213&vd_back=N136&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20213&vd_back=N136&sg=0&menu=0


 

 

 
2. Einsammeln und Befördern von kompostierbaren Abfällen. Unter 
kompostierbaren Abfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen biologisch 
abbaubaren Abfallanteile zu verstehen (vgl. § 3 Abs. 7 KrWG).“ 
 
 

- § 3 erhält folgende Fassung: 
„(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind gemäß § 20 Abs. 3 KrWG 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 

 
1. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushaltungen, insbesondere aus Gewerbe- und Industriebetrieben, 
soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in 
Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder 
beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen 
Beseitigung im Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen des Landes durch 
einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist (§ 20 Abs. 
3 S. 2 KrWG). Es handelt sich dabei um die Abfälle, die nicht in der als 
Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt sind; die Liste ist 
Bestandteil dieser Satzung. Die Stadt kann die Besitzer ausgeschlossener 
Abfälle verpflichten, die Abfälle bis zur Erteilung der Zustimmung der 
zuständigen Behörde auf ihrem Grundstück so getrennt zu halten und 
aufzubewahren, dass das Wohl der Allgemeinheit (§ 15 Abs. 2 KrWG) 
nicht gefährdet wird. 
 

2. Abfälle aus Verpackungen im Sinne des § 3 des Verpackungsgesetzes 2 
(VerpackG2) vom 09.06.2021 (BGBl. I., S. 1699 f.), soweit es sich um 
folgende Verpackungen handelt: 
 

a) Umverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerpackG2, die 
vom Vertreiber (§ 3 Abs. 12 VerpackG2) zurückgenommen werden 
und einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung 
außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zuzuführen sind (§ 15 
Abs. 3 Satz 1 VerpackG2) 
 

b) Transportverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 VerpackG2, 
die vom Hersteller (§ 3 Abs. 14 VerpackG2) oder Vertreiber (§ 3 
Abs. 12 VerpackG2) zurückgenommen werden und einer erneuten 
Verwendung oder stofflichen Verwertung außerhalb der 
öffentlichen Abfallentsorgung zuzuführen sind (§ 15 Abs. 3 Satz 1 
VerpackG2) 

 

(2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht 
mehr vorliegen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 
 
(3) Vom Einsammeln und Befördern sind auch diejenigen Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen ausgeschlossen, soweit die 
Abfallerzeuger/Abfallbesitzer aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen ihre Pflichten zur Entsorgung nach § 22 KrWG auf Dritte übertragen 
haben. 
 
(4) Die Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt 
ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des Behandelns, 
Lagerns oder Ablagerns entsprechend den Satzungsregelungen des Kreises 
Gütersloh zu der vom Kreis angegebenen Abfallbeseitigungsanlage oder 
Müllumschlagstation zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis das 
Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind 
die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen 
dafür zugelassenen Abfallbeseitigungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen.“ 

 
 
 



 

 

 
- § 4 I erhält folgende Fassung: 

„(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen 
Schadstoffbelastung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten 
Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG 
sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden von der Stadt mit mobilen 
Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer 
Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 
genannten Abfällen entsorgt werden können. Gefährliche Abfälle im Sinne des Satzes 
1 sind diejenigen Abfälle, die in der als Anlage 2 zu dieser Satzung beigefügten Liste 
aufgeführt sind; die Liste ist Bestandteil dieser Satzung.“ 

 
 

- § 7 erhält folgende Fassung: 
„Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 

 soweit Abfälle gem. § 3 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 dieser Satzung von der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind; 
 

 soweit Dritten Pflichten zur Verwertung oder Beseitigung von Abfällen nach 
§ 22 KrWG übertragen worden sind; 

 

 soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer 
Rechtsverordnung nach § 25 KrWG unterliegen und die Stadt an deren 
Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 KrWG); 

 

 soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftig sind, durch 
gewerbliche Sammlungen einer ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung zugeführt werden, soweit dies der Stadt nachgewiesen wird 
und nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (§ 17 Abs. 
2 Nr. 4 KrWG).“ 

 
 

- § 8 erhält folgende Fassung: 
„(1) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung besteht bei Grundstücken, die von privaten 
Hauhaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, wenn der/die Anschluss- und/ 
oder Benutzungspflichtige nachweist, dass er/sie in der Lage ist, Abfälle zur 
Verwertung auf dem an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
angeschlossenen Grundstück ordnungsgemäß und schadlos im Sinne des 
§ 7 Abs. 3 KrWG zu verwerten (Eigenverwertung). Eine Ausnahme vom Anschluss- 
und Benutzungszwang an das Bioabfallgefäß besteht insoweit dann, wenn der/die 
Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige nachvollziehbar und schlüssig darlegt, dass 
er/sie nicht nur willens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf 
dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos 
i.S.d. § 7 Abs. 3 KrWG so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten), 
nicht entsteht. Die Stadt stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und 
Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht. Die 
Feststellung kann widerrufen werden, soweit die Voraussetzungen für eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang nicht mehr vorliegen. Die Feststellung kann 
unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. 
 
(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, 
die nicht zu Wohnzwecken, sondern industriell oder gewerblich genutzt werden, wenn 
der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle 
zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine 
überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung 
erfordern. Die Stadt stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und 
Benutzungszwang gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG besteht. Die 
Feststellung kann widerrufen werden, soweit die Voraussetzungen für eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang nicht mehr vorliegen. 
 



 

 

 
- §10 II d) erhält folgende Fassung:  

„(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen:  
 
        d) Abfallbehälter mit gelbem Deckel für Verpackungsabfälle aus  
                 Kunststoff, Metall und Verbundstoff in der Größe 240l.“ 
 
 

-  §11 I erhält folgende Fassung: 
„(1) Jedes Grundstück erhält: 
 

        d) einen Abfallbehälter mit gelbem Deckel für Verpackungsabfälle  
        aus Kunststoff, Metall und Verbundstoff 
 
Die Ausgabe der Beistellsäcke für Restmüll und Bioabfall erfolgt über den örtlichen 
Einzelhandel.“ 

  
 
- §15 I 4 erhält folgende Fassung: 
 „(1) Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfallbehälter  

werden wie folgt entleert: 
 
        4. die Abfallbehälter mit gelbem Deckel für Verkaufsverpackungen  
            aus Metall, Kunststoff und Verbundstoff im 4-Wochen- 
             Rhythmus.“ 

 
 

-  §13 IV 4. erhält folgende Fassung:  
„(4) Die Abfallbesitzer haben die Abfälle getrennt nach Glas, Altpapier, 
Verkaufsverpackungen, Grünabfällen sowie 
Restmüll getrennt zu halten und wie folgt zur Abfallentsorgung bereitzustellen: 
 

4. Verkaufsverpackungen aus Metall, Kunststoff und Verbundstoff sind   
     in den Abfallbehälter mit gelbem Deckel einzufüllen, der dem 
     Abfallbesitzer zur Verfügung gestellt wird und zur Abholung  
     Bereitzustellen“ 

 
 

- §25 II erhält folgende Fassung:   
„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- Euro geahndet 
werden, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße 
vorsehen.“ 

 
 
 

Artikel 2 
 
-    §11 II wird wie folgt ergänzt: 
 
 „(2) Als Mindestbehältervolumen pro Grundstücksbewohner und Woche gelten 

 in der Regel 
 
- für LVP Verpackung: 10l“ 

 
 
 

Artikel 3 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird bestätigt, dass ihr Wortlaut 
mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und das nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht für das Land Nordrhein-Westfalen verfahren 
worden ist. 
 
 
Hinweis: Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
    Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Schloß Holte- 
    Stukenbrock vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
    Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den 14.11.2022 
Der Bürgermeister 
gez. Erichlandwehr  
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